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BAGüS SGB XII-97-01 Münster, 11.08.2014 

 

Mitglieder-Info Nr.  25/2014 

Örtliche Zuständigkeit nach § 98 Abs. 5 SGB XII 

hier:  Anwendung der „Bestandschutzregelung“ nach § 98 Abs. 5 Satz 2 SGB XII 
 Urteil des Landessozialgerichtes NRW vom 22.05.2014, Az. L 9 SO 202/12 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der als Anlage beigefügten o. g. Entscheidung ging es im Wesentlichen um die Frage, ob 
die Bestandschutzregelung des § 98 Abs. 5 Satz 2 SGB XII nur solche (Alt-)Fälle umfasst, 
in denen bei Inkrafttreten des SGB XII bereits Leistungen gewährt wurden oder zumindest 
ein entsprechender Antrag gestellt war oder ob eine lediglich (abstrakte), d.h. noch nicht 
durch tatsächlichen Sozialhilfebezug oder Antrag konkretisierte Zuständigkeit für die 
Anwendung dieser Vorschrift ausreicht. 

Das LSG NRW kommt in der Entscheidung zu dem Ergebnis, dass die Regelung nur auf 
solche Fälle anzuwenden ist, in denen bei Inkrafttreten des SGB XII bereits Leistungen 
gewährt wurden oder zumindest ein entsprechender Antrag gestellt war. 

Zur weiteren Begründung darf ich auf die beigefügte Entscheidung verweisen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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